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Weitere Aufnahme und Unterbringung 
von Flüchtlingen in unserer Gemeinde
Informationsveranstaltung am Freitag, 20.11.2015, 
18:00 Uhr im Bürgerhaus

Die Zahl der Flüchtlinge ist weiter gestiegen und 
damit auch die Unterbringungsverpflichtungen des 
Landkreises und der Gemeinden. Bereits mehrfach 
hat das Landratsamt Tübingen in den vergangenen 
Monaten dringend Wohnungen und Häuser für die 
Unterbringung der Flüchtlinge gesucht. 
Neben allen anderen Gemeinden im Landkreis sieht 
sich auch die Gemeinde Dettenhausen in der Ver-
pflichtung, zur Lösung der Unterbringungsprobleme 
dem Landkreis Wohnraum und Baumöglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen. Der Gemeinderat hat sich des-
halb dafür entschieden, hierfür das Gebäude Lehrä-
ckerstr. 2 zu erwerben und an den Landkreis zu 
vermieten und für den Bau von Unterkünften für 
maximal 60 Flüchtlinge das gemeindeeigene Gewer-
begrundstück am Breitwasenring an die Kreisbauge-
sellschaft Tübingen zu verpachten, die als Bauherr 
fungieren wird. Auf letzterem sollen auch weitere 
Unterkünfte für die Anschlussunterbringung von 32 
Flüchtlingen, für die die Gemeinde verantwortlich ist, 
errichtet werden. 
Die Bevölkerung unserer Gemeinde hat sich bereits 
1988 bei der ersten größeren Aufnahme von über 30 
Asylbewerbern als gastfreundlich, tolerant, hilfsbereit 
und verständnisvoll gezeigt und den Flüchtlingen, 
die in all den Jahren in der Gemeinde untergebracht 
waren, ein gutes und positives Umfeld vermittelt. 
Bitte helfen Sie auch jetzt mit, die nach Dettenhau-
sen kommenden Asylsuchenden in Zusammenarbeit 
mit den Mitarbeitern des Landkreises und der Ge-
meinde verständnisvoll aufzunehmen, damit diese 
bei uns friedvoll leben können.
In der Informationsveranstaltung am morgigen 
Freitag, den 20.11.2015 um 18.00 Uhr im Bürger-
haus informieren Vertreter des Landratsamtes und 
die Gemeindeverwaltung über die neuen Projekte 
zur Flüchtlingsunterbringung und beantworten ger-
ne auch diesbezüglich bestehende Fragen. 
Zu der Informationsveranstaltung lädt die Gemein-
de auch im Namen des Landkreises Tübingen die 
Einwohnerschaft ein.

Thomas Engesser, Bürgermeister

Der Zweckverband  
Ammertal-Schönbuchgruppe 
informiert

Qualität des Trinkwassers 
und eingesetzte Zusatz-
stoffe bei der  
Wasseraufbereitung
Nach der Trinkwasserverordnung sind Wasserversor-
gungsunternehmen verpflichtet, einmal jährlich alle 
bei der Aufbereitung verwendeten Zusatzstoffe be-
kanntzugeben. Damit verbunden veröffentlichen wir 
eine aktuelle Analyse des in Dettenhausen verteilten 
Trinkwassers. Der Untersuchungsbericht 2014 ist auf 
Seite 3 abgedruckt und auch auf www.asg-wasser.de 
herunterzuladen.

Bodenseewasser mit Härtebereich mittel
Der Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe be-
liefert seine Mitglieder im gesamten Versorgungsge-
biet mit Trinkwasser im Härtebereich mittel, jedoch in 
unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung, die 
vom Anteil an Bodenseewasser beeinflusst wird. Die 
Gemeinde Dettenhausen wird ausschließlich mit Bo-
denseewasser versorgt, das den Härtegrad 9 hat und 
dem Härtebereich mittel zugeordnet ist.

Waschmittel richtig dosieren
Anhand des Härtebereiches können Sie Waschmittel 
umweltschonend dosieren. Bitte verwenden Sie nicht 
mehr Waschmittel oder Enthärter für ihre Geräte als 
unbedingt notwendig. Sie leisten dadurch einen Beitrag 
zum Umweltschutz und schonen ihren Geldbeutel.

Alle verteilten Wässer sind von ausgezeichneter Qua-
lität und halten nicht nur die vorgeschriebenen Grenz-
werte der Trinkwasserverordnung ein, sondern unter-
schreiten diese in weiten Teilen.
Die Verbraucher können deshalb sicher sein, ein 
streng überwachtes Lebensmittel jederzeit unbedenk-
lich zu erhalten.

Zur Sicherung der Wasserqualität auf dem Transport-
weg wird dem Trinkwasser das nach der Trinkwas-
serverordnung zugelassene Desinfektionsmittel Chlor/
Chlordioxid zugegeben. Durch die ausgezeichnete 
Wasserqualität ist die zugegebene Menge Chlordioxid 
mit Ausnahmegenehmigung des Gesundheitsamtes 
Tübingen seit Januar 2002 auf 0,02 mg/l reduziert 
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15. Mitteilungen der Verwaltung

16. Anfragen durch die Gemeinderäte

Thomas Engesser
Bürgermeister

Erläuterungen zur Tagesordnung

TOP 3
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Gemeinde 
für die Unterbringung von Flüchtlingen das Gebäude 
Lehräckerstr. 2 erwirbt und darüber hinaus das gemein-
deeigene Gewerbegrundstück im Breitwasenring für den 
Bau von Unterkünften an die Kreisbaugesellschaft Tü-
bingen verpachtet, die als Bauherr von weiteren Unter-
künften fungieren soll.

Seitens der Bürgerschaft ist daraufhin ein Antrag von 
Bürgern bei der Gemeindeverwaltung eingegangen, wo-
nach der Gemeinderat diese Beschlüsse wieder zurück-
nehmen soll. Begründet wird der Antrag damit, dass die 
Standorte und die Größenordnungen der geplanten Un-
terkünfte falsch und unverhältnismäßig seien. Des Weite-
ren besteht bei den Antragstellern die große Sorge, dass 
die möglichen Folgeerscheinungen einer solchen Ein-
richtung auch in Dettenhausen eine nicht vorhersehbare 
Belastung für die unmittelbaren Anwohner darstellen.

TOP 4 
Nachdem die Untersuchungen des 2. Teils der Abwas-
serkanäle mittels TV-Befahrung von Februar bis Juli 2015 
stattfanden, werden nun die kompletten Ergebnisse im 
Gemeinderat vorgestellt. Auf Grundlage dieser Unter-
suchungen hat das mit der Betreuung der Maßnahme 
beauftragte Ingenieurbüro daraus Sanierungsempfehlun-
gen erarbeitet, die ebenfalls vorgestellt werden. Ebenso 
werden die daraus resultierenden Kanal- und Schachtsa-
nierungsplanungen angesprochen.  

TOP 5
Verschiedene Veränderungen im Laufe des Jahres 2015 
machen den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
notwendig. Unter dem Strich ergeben die Veränderungen 
bei den Einnahmen und den Ausgaben eine Verbes-
serung der Haushaltssituation um ca. 400.000 €. Die 
geplante Entnahme aus der Rücklage kann um diesen 
Betrag verringert werden.

TOP 6
Der Gemeinderat entscheidet darüber, ob ein bestehen-
des Darlehen außerordentlich getilgt oder zu geänderten 
Konditionen verlängert werden soll.

TOP 7 
Wie in jedem Jahr hat die Verwaltung den Wasser-
zins für das Wirtschaftsjahr 2016 neu kalkuliert. Nach 
den vorliegenden Zahlen wird dem Gemeinderat eine 
Senkung der Gebühr um 0,05 €/cbm auf 2,20 €/cbm 
vorgeschlagen. 

TOP 8 bis 12
Wie in jedem Jahr werden auch die Hebesätze der von 
der Gemeinde erhobenen Steuern auf den Prüfstand 
gestellt. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat erneut 
keine Erhöhung von Steuersätzen vorschlagen. 

worden. Der zulässige Grenzwert von 0,2 mg je Liter 
wird damit weit unterschritten und ist beim Verbraucher 
nur noch in geringsten Konzentrationen oder nicht mehr 
nachweisbar. Außerdem wird dem Wasser Phosphat zu-
dosiert.

Im Bereich der mit Bodenseewasser versorgten Gebiete 
wird für den Ferntransport das zugelassene Desinfek-
tionsmittel Chlor zugegeben. Der zulässige Grenzwert 
beträgt beim Chlor 0,3 mg je Liter und ist beim Verbrau-
cher ebenfalls nur noch in geringsten Konzentrationen 
oder nicht mehr nachweisbar.

Der Zweckverband lässt regelmäßig Laboruntersu-
chungen nach der Trinkwasserverordnung durch das 
Schwarzwaldwasser-Labor in Bühl vornehmen. Das Bo-
denseewasser wird ebenso regelmäßig vom BWV-Labor 
in Sipplingen untersucht. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet un-
ter www.asg-wasser.de oder auf www.dettenhausen.de 
- Wasserversorgung.

Gemeinderatssitzung     
Einladung zu der am 24.11.2015, 19:00 Uhr im Rathaus, 
Sitzungssaal, stattfindenden Sitzung des Gemeinderates

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1.  Einwohnerfragestunde

2.   Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen 
Sitzung gefassten Beschlüsse

3.  Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde 
 -  Antrag aus der Bürgerschaft auf Rücknahme der 

gefassten Beschlüsse

4.   Untersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung 
 -  Vorstellung der kompletten Ergebnisse der 

Kanal-TV-Untersuchungen (1. und 2. Teil) 
Teilnehmer: Frau Heumesser 

5.  Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2015

6.  Ablösung/Umwandlung eines Darlehens

7.  Berechnung eines kostendeckenden Wasserpreises 
für das Jahr 2016

8.  Überprüfung der Hebesätze für die Grundsteuer A 
und B

9.   Überprüfung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer

10.  Überprüfung der Steuersätze für die Hundesteuer

11.  Überprüfung des Steuersatzes für die Vergnügungs-
steuer

12.  Überprüfung des Steuersatzes für die Zweitwoh-
nungssteuer

13.  Änderung der Benutzungsordnung für das  
Geschirrmobil

14.  Haushaltsplan 2016

 - Vorberatung des Verwaltungshaushalts 
 - Vorberatung des Vermögenshaushalts 
 -  Vorberatung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe  

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
 - Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019
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TOP 13
Die Benutzungsordnung für das Geschirrmobil muss re-
daktionell an die tatsächlichen Gegebenheiten der Ver-
mietung und der Ausleihung angepasst werden.

TOP 14
Verwaltung und Gemeinderat haben die Weichen für den 
Haushaltsplan 2016 gestellt. In einer ersten öffentlichen 
Vorberatung sollen der Verwaltungshaushalt, der Vermö-
genshaushalt sowie die Wirtschaftspläne unserer beiden 
Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2017 
bis 2019 vorberaten werden. Die endgültige Verabschie-
dung des Haushaltsplans ist dann am 12. oder am 26. 
Januar 2016 vorgesehen.

Zweckverband Bauhof Dettenhausen-Waldenbuch

Mitgliederversammlung 
Einladung zu der am Mittwoch, den 25. November 2015, 
19.00 Uhr, im Rathaus Dettenhausen, Sitzungssaal, 
stattfindenden Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbands Bauhof Dettenhausen-Waldenbuch 

Öffentlich:

1. Mitteilungen der Verbandsverwaltung
2. Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sit-

zung gefassten Beschlüsse
3. Bauhofneubau - Sachstandsbericht
4. Bericht des Geschäftsführers
5. Bericht des Bauhofleiters
6. Wirtschaftsplan für das Jahr 2016
7. Erstellung von Flüchtlingsunterkünften in Waldenbuch 

durch den Bauhof
8. Anfragen durch die Verbandsvertreter

Thomas Engesser
Verbandsvorsitzender

Der Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe 
informiert

Untersuchungsbericht Bodenseewasser
Jahresmittelwerte 2014

Ammertal Schönbuchgruppe

 

Untersuchungsbericht Bodenseewasser
 
Bodenseewasser: Jahresmittelwerte 2014 (BWV-Labor)

 

 Bezeichnung Maß-
einheit

 

Messwert
Bodenseewasser

 

Grenzwert
TrinkwV 2001

 
 

 Chemische Parameter, Anlage 2 - Teil 1

 Benzol mg/l < 0,00025 0,0010

 Bor mg/l 0,014 1,0

 Bromat mg/l 0,0021 0,010

 Chrom, gesamt mg/l < 0,0005 0,050

 Cyanid, gesamt mg/l < 0,002 0,050

 1,2-Dichlorethan mg/l < 0,0003 0,0030

 Fluorid mg/l 0,07 1,5

 Nitrat mg/l 4,2 50

 Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte mg/l < 0,00005 0,00010

 Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt mg/l n.n. 0,00050

 Quecksilber mg/l < 0,00005 0,0010

 Selen mg/l < 0,001 0,010

 Tetrachlorethen und Trichlorethen mg/l n.n. 0,010

 Uran mg/l 0,0010 0,010

 

 Chemische Parameter, Anlage 2 - Teil 2

 Antimon mg/l < 0,0005 0,0050

 Arsen mg/l 0,00076 0,010

 Benzo-(a)-pyren mg/l < 0,0000025 0,000010

 Blei mg/l < 0,0005 0,010

 Cadmium mg/l < 0,00005 0,0030

 Kupfer mg/l < 0,0005 2,0

 Nickel mg/l 0,0005 0,020

 Nitrit mg/l < 0,005 0,50

 Polycycl. Aromat. Kwstoffe (PAK, Summe) mg/l n.n. 0,00010

 Trihalogenmethane (THM, Summe) mg/l n.n. 0,050

 

 Indikatorparameter, Anlage 3

 Aluminium mg/l < 0,010 0,200

 Ammonium mg/l < 0,010 0,50

 Chlorid mg/l 7,3 250

 Eisen mg/l 0,0075 0,200

 Färbung (SAK 436nm) 1,0 0,023 0,500

 Geruch TON 1 bei 25°C 3 bei 25°C

 Geschmack, qualitativ neutral

 Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 333 2790 bei 25°C

 Mangan mg/l < 0,0005 0,050

 Natrium mg/l 5,4 200

 Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) mg/l 1,0

 Sulfat mg/l 33 250

Seite 1/2

Ammertal Schönbuchgruppe

 

Untersuchungsbericht Bodenseewasser
 
Bodenseewasser: Jahresmittelwerte 2014 (BWV-Labor)

 

 Bezeichnung Maß-
einheit

 

Messwert
Bodenseewasser

 

Grenzwert
TrinkwV 2001

 
 

 Trübung NTU < 0,05 1,0

 pH-Wert bei °C pH- Einheit 8 bei 9°C 6,5 - 9,5

 Calcitlösekapazität mg/l - 2,9 5

 

 Zu untersuchende Parameter gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 29.04.2007

 Calciumcarbonathärte mmol/l 1,6

 (Gesamthärte) °dH 9

 Härtebereich mittel

 

 Sonstige Parameter

 Basekapazität bis pH 8,2 mmol/l 0,058

 Calcium mg/l 48

 Kalium mg/l 1,4

 Magnesium mg/l 8,1

 Säurekapazität bis pH = 4.3 mmol/l 2,52

 

 Als Zusatzstoffe wurden zugesetzt:

 zur Enthärtung

 zur Desinfektion Ozon, Chlor

 zur Oxidation Ozon

 Korrosionsschutz und zur Stabilisierung

 

 

Die o.g. Messwerte betreffen folgende Gemeinden:
Altenriet, Dettenhausen, Schlaitdorf, Schönaich, Steinenbronn, Walddorfhäslach, Waldenbuch

Legende

n.n. = nicht nachweisbar

Stand 28.10.2015
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Zufahrt zum  
Häckselgut- 
Lagerplatz 

Bitte langsam fahren 
und Öffnungszeiten 
beachten! 

Der Häckselgut-Lagerplatz ist eine Einrichtung, die 
von den Grundstückseigentümern und Gartenbesit-
zern gerne angenommen wird. Sehr positiv sind auch 
die gebührenfreie Anlieferungsmöglichkeit für Rasen-
schnitt und Laub und die erweiterten Öffnungszeiten 
an den Werktagen aufgenommen worden. Der Häck-
selgutplatz darf jedoch an Sonn- und Feiertagen nicht 
benutzt bzw. es dürfen keine Anlieferungen vorgenom-
men werden. 
In diesem Zusammenhang bitten wir die Anlieferer, bei 
der Zufahrt zum Häckselplatz langsam zu fahren und 
auf die Fuß- und Spaziergänger auf dem Schwarzen-
Hau-Weg und dem Traufweg Rücksicht zu nehmen.
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Sammlung zu Gunsten des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Die Sammlung am Volkstrauertag auf dem Friedhof zu 
Gunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge erbrachte ein Ergebnis von 88,00 €.
Der Volksbund dankt allen Spendern.

Veröffentlichung der Alters-  
und Ehejubiläen im Amtsblatt
Regelung nach dem neuen Bundesmeldegesetz
Das seit 01.11.2015 geltende neue Bundesmeldegesetz 
hat auch Auswirkungen auf die Veröffentlichung der Al-
ters- und Ehejubiläen in unserem Amtsblatt und die 
Weitergabe der Daten an die Presse. 

Das neue Bundesmeldegesetz sieht die Veröffentlichung 
von Altersjubiläen ab dem 70. Geburtstag und jedem fünf-
ten weiteren Geburtstag (also 75., 80., 85. usw.) und ab 
dem 100. Geburtstag bei jedem folgenden Geburtstag vor.

Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.

Das Gesetz sieht die Veröffentlichung von Name, Vorna-
me, ggf. Dr.-Grad, Anschrift sowie Datum und Art des 
Jubiläums vor.

An die neue Rechtslage passen wir nun auch die Veröf-
fentlichung der Jubiläen im Amtsblatt und die Mitteilung 
an die Presse an. Es wird damit die bisherige Praxis 
der Veröffentlichung von jedem Geburtstag ab dem 70. 
Geburtstag geändert. 

Der Veröffentlichung und Übermittlung der Daten können 
die betroffenen Personen widersprechen. Aus diesem 
Grund werden wir die betreffenden Alters- und Ehejubi-
lare unabhängig von der ortsüblichen Bekanntmachung 
des Widerspruchsrechts jeweils persönlich anschreiben. 

Landschaftsführung 
zum Birkensee im 
Schönbuch

Samstag, 21. November 2015, 
11.00 Uhr

Auf der letzten Landschaftsführung im Jahr 2015 führen 
die Naturpark-Landschaftsführerinnen zum Birkensee auf 
der Hochfläche des Brombergs. Diese Region gehört mit 
ihrer Umgebung zu den pflanzenkundlich interessantes-
ten Gebieten im Naturpark Schönbuch.

Treffpunkt ist am Samstag, 21. November um 11 Uhr 
beim Parkplatz am Restaurant am Golfplatz Schönbuch 
(Schaichhof 1, 71088 Holzgerlingen). Die Dauer der Füh-
rung beträgt zwischen drei und vier Stunden. Teilnehmer 
sollten auf wetterangepasste Kleidung achten und Ves-
per und Getränke selbst mitbringen.
Um einen Unkostenbeitrag von ca. 6 Euro wird vor Ort 
gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Weitere Informationen
gibt es auch unter www.naturpark-schoenbuch.de oder 
direkt bei den Landschaftsführerinnen unter 07073 1432 
(Margit Elgner-Eisenmann), 07073 4157 (Diana Holzer), 
oder 07071 689186 (Silke Schwitalla).

Wasserzählerstand  
online mitteilen!

Online-Mitteilung nur noch  
bis 22.11.2015 möglich.
Für jährliche Zählerablesung haben wir auch dieses 
Jahr den komfortablen Online-Service angeboten. Die 
Zählerstände können dabei selbst abgelesen und di-
rekt über das Internet eingegeben werden.
Online-Eingabe über www.dettenhausen.de  
bis 22.11.2015.
Über unsere Website www.dettenhausen.de kommen 
Sie zur Erfassungsmaske für die online-Mitteilung. 
Tragen Sie bitte dort Ihr Buchungszeichen (beginnt 
mit 58888…) und die Zählernummer (steht auf dem 
Zähler) ein. 
Nach Abschluss der Eingaben erhalten Sie 
eine Bestätigung. Wenn Sie Fragen dazu ha-
ben, wenden Sie sich bitte beim Bürgermeister-
amt, Finanzverwaltung an Frau Brüssel, Tel. 12641,  
E-Mail:  anita.bruessel@dettenhausen.de.

Ammertal-Schönbuchgruppe  
und Stadtwerke Tübingen mit  
Innovationspreis ausgezeichnet
Verleihung durch den Verband kommunaler  
Unternehmen

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat am 
11.11.2015 auf seiner Verbandstagung den VKU-Innova-
tionspreis unter dem Motto „Kommunale Unternehmen: 
Mehrwert durch Innovation schaffen“ verliehen. Es wur-
den insgesamt acht Mitgliedsunternehmen mit innovati-
ven und zukunftsweisenden Projekten in den Kategorien 
Energiewirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Stadtreinigung sowie Telekommunikati-
on ausgezeichnet. Zusätzlich hat der VKU zwei Sonder-
preise verliehen.
In der Kategorie Wasser- und Abwasserwirtschaft sind 
der Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG) 
und die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) zusammen 
ausgewählt worden. Den Preis nahmen Astrid Stepanek, 
Geschäftsführerin der ASG, und Wilfried Kannenberg, 
Sprecher der Geschäftsführung der swt, entgegen. 

Die Jury hat das Kooperationsprojekt ausgewählt, da es 
zeigt, wie strategisch wichtig die Öffnung der Wasser-
wirtschaft für Energiethemen ist. 
Das Projekt beinhaltet eine börsenpreisabhängige Pump-
steuerung des Wasserwerks, mit der eine Optimierung 
des Lastmanagements und eine Reduzierung der Strom-
kosten erreicht werden.
Die Gemeinde, die Mitglied in dem für die Wasserversor-
gung der Gemeinde zuständigen Zweckverband ist und 
von den Stadtwerken Tübingen mit Strom versorgt wird, 
gratuliert den beiden kommunalen Unternehmen zu der 
Verleihung des nicht dotierten Preises durch den VKU-
Präsidenten Ivo Gönner.

Fundsachen
Ohrring mit 2 Perlen
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Zählerstände können dabei selbst abgelesen und direkt 

über das Internet eingeben werden. 

Online-Eingabe über www.dettenhausen.de bis 

22.11.2015. 

Über unsere Website www.dettenhausen.de kommen 

Sie zur Erfassungsmaske für die online-Mitteilung. 

Tragen Sie bitte dort Ihr Buchungszeichen (beginnt mit 

58888…) und die Zählernummer (steht auf dem Zähler) 

ein.  

Nach Abschluss der Eingaben erhalten Sie eine 

Bestätigung. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie 

sich bitte beim Bürgermeisteramt, Finanzverwaltung an 

Frau Brüssel, Tel. 12641, E-Mail:  

anita.bruessel@dettenhausen.de. 
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Abfuhrtermine und Öffnungszeiten
Biotonne Problemstoffsammelstelle
Dienstag, 01.12.2015 Freitag, 20.11.2015
Dienstag, 15.12.2015 15:00 – 17:00 Uhr

Restmüll Häckselgut-Lagerplatz
Mittwoch, 25.11.2015 Montag - Samstag
Mittwoch, 09.12.2015 8:00 – 20:00 Uhr

Gelber Sack
Freitag, 20.11.2015
Freitag, 04.12.2015

Müllwecker
Gerne informiert Sie der Abfallwirtschaftsbetrieb nach 
einer Registrierung auf www.abfall-kreis.tuebingen.de 
per E-Mail rechtzeitig vor der Leerung Ihrer Abfallbe-
hälter bzw. vor der Sammlung spezieller Abfälle.

Schulnachrichten

Schönbuchschule
Grundschule Dettenhausen

Kernzeitenbetreuung

In den Herbstferien war es in der Kernzeit wieder  
richtig gut

Wir machten selber Apfelmus, das wir am anderen Tag 
mit frischgebackenen Crêpes gegessen haben. Das Wet-
ter war so schön, dass wir jeden Tag mit unseren Fahr-
zeugen und anderen Spielgeräten draußen sein konnten. 
Die Windräder, die wir angemalt haben, drehten sich 
schnell im Wind.
Es grüßen euch die Kernzeitkinder

Notdienste

Notrufnummern
Polizei 110
Notruf (Feuerwehr u. Rettungsdienst/Notarzt) 112

Ärztlicher Notfalldienst
Wochenende/Feiertags:
Freitagabend und Vorfeiertag 19-23 Uhr, Samstag/Sonn-
tag/Feiertag 8-23 Uhr ist die Notfallpraxis an der Filder-
klinik besetzt. Begeben Sie sich bitte ohne Voranmeldung 
dorthin: Im Haberschlai 7, Bonlanden. Sie benötigen für 
den Notdienst Ihre Krankenversicherungskarte.

Wegbeschreibung zur Filderklinik ab Dettenhausen
In Waldenbuch bei der Tankstelle rechts nach Nürtingen, 
Ausschilderung zur Burkhardtsmühle folgen, dort links 
nach Filderstadt-Plattenhardt, am Ortseingang von Filder-
stadt-Plattenhardt geradeaus, Klinik auf der rechten Seite.
Montag bis Donnerstag
gilt für alle Notfälle ab 19 Uhr die Vermittlung über die 
Leitstelle unter Tel. 116 117.
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie zur Vermitt-
lung des Hausbesuchs die Leitstelle des DRK ebenfalls 
unter der Telefonnummer 116 117.
In lebensbedrohlichen Fällen alarmieren Sie bitte den 
Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Vermittlung der zuständigen Notfallpraxis 116 117

Notdienste der Kreisärzteschaft Tübingen
Rufbereitschaft von 19 bis 7 Uhr 07071 791071

Krankentransporte
07071 19222

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen unter Tel.-Nr. 01805 911670

Kinderärztlicher Notdienst
in der Kinderklinik, Kreiskrankenhaus Böblingen
Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr
Samstag ab 9.00 Uhr (keine Voranmeldung)

Diakoniestation
Diensthabende Pflegefachkraft, Telefon 6697-300

Polizeiposten und Freiwillige Feuerwehr
Polizeiposten Dettenhausen 07157 535220
Polizeirevier Tübingen 07071 972-8660
Feuerwehrkommandant E. Fritz 07157 65309
Stv. FW-Kommandant M. Burkhardt 07157 7054574
Stv. FW-Kommandant H. Mögle 07157 532089

Störungsdienste
Gas
EnBW 0711 28944250

Wasserrohrbruch
Ortsbauamt Dettenhausen 07157 126-50
Ammertal-Schönbuchgruppe 0800 8151815

Stromausfall
Stadtwerke Tübingen 07071 157-111
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Apothekennotdienste
Die Notdienstbereitschaft beginnt am angegebenen 
Tag um 8:30 Uhr morgens und endet um 8:30 Uhr 
am folgenden Tag. Außerhalb der gesetzlichen La-
denschlusszeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 €.

Freitag, 20.11.2015
Löwen-Apotheke am Domo
Sindelfingen, Hirsauer Str. 8
Tel. 07031 700792

Freitag, 20.11.2015
Linden-Apotheke
Weil im Schönbuch, Hauptstr. 53
Tel. 07157 61609

Samstag, 21.11.2015
Sophien-Apotheke
Sindelfingen (Darmsheim), Dagersheimer Str. 17
Tel. 07031 671330

Samstag, 21.11.2015
Apotheke im Dorf
Altdorf, Hildrizhausener Str. 2
Tel. 07031 601010

Sonntag, 22.11.2015
Internationale Apotheke
Sindelfingen, Böblinger Str. 1
Tel. 07031 815787

Sonntag, 22.11.2015
Uhland-Apotheke
Waldenbuch, Gartenstr. 1
Tel. 07157 3837

Montag, 23.11.2015
Paracelsus-Apotheke
Böblingen, Berliner Str. 28
Tel. 07031 227333

Dienstag, 24.11.2015
Waldburg-Apotheke
Böblingen, Postplatz 14
Tel. 07031 25043

Mittwoch, 25.11.2015
Apotheke im Forum
Sindelfingen (Hinterweil), Nikolaus-Lenau-Platz 21
Tel. 07031 383055

Mittwoch, 25.11.2015
Brunnen-Apotheke
Steinenbronn, Stuttgarter Str. 14
Tel. 07157 22674

Donnerstag, 26.11.2015
Pinguin-Apotheke
Sindelfingen (Maichingen), Berliner Str.24
Tel. 07031 765222

Donnerstag, 26.11.2015
Brunnen-Apotheke
Steinenbronn, Stuttgarter Str. 14
Tel. 07157 22674


